
PB: 107.01-621.40/41 (2) 

 

Seite 1 / 57 

 

 

 

 

Stadt Nürtingen 

Stadtplanungs- und Umweltamt 

 
 

Bebauungsplan 
„Sondergebiet Auf dem Säer“ 

2. Änderung 
 

Planbereich 107.01 

 

 

Abwägung 
vom 01.10.2020 

 

 

Abwägung der Stellungnahmen 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“  
Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020 
 

 

 Seite 2 / 57 

Abwägung 

zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs.2 BauGB 

zum Entwurf des Bebauungsplans 

„Sondergebiet Auf dem Säer“ 
2. Änderung  

Planbereich 107.01 in Nürtingen 

 

Der Bebauungsplan „Sondergebiet Auf dem Säer 2. Änderung“ wird im Verfahren gemäß §13a BauGB 

aufgestellt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung von Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB fanden wie folgt statt: 

 

1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Zeitraum vom 24.08.2020 – 29.09.2020 

Bekanntmachung Nürtinger Zeitung am 14.08.2020 

Aushang Technisches Rathaus, Marktstraße 1 während der üblichen Öffnungs-

zeiten 

 

1.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 

BauGB 

Zeitraum mit Schreiben vom 21.08.2020 bis zum 29.09.2019 

1.3 Grundlagen 

01  Bekanntmachung vom 14.08.2020 

02  Lageplan mit Geltungsbereich vom 11.12.2019 

03  Entwurf Planzeichnung vom 11.12.2019 

04  Entwurf Grünordnungsplan vom 11.12.2019 

05  Entwurf Textteil  vom 11.12.2019 

06  Entwurf Begründung vom 11.12.2019 

07  Abwägung frühzeitige Beteiligung vom 11.12.2019 

08  Immissionsschutztechnisches Gutachten vom 19.12.2019 

09  Spezielles artenschutzrechtliche Prüfung (saP) vom Dez 2019 

9.1 Ergänzende Maßnahmenkarten zur saP vom Juli 2020 

10  Verkehrsgutachten vom Dez 2019 

11  Umweltbezogene Stellungnahmen vom 30.07.2020 

12  Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vom 04.08.2020 

13  Formblatt zur Natura-2000-Vorprüfung   

14  Anlage zum Formblatt zur Natura-2000-Vorprüfung vom Sept 2019 

15  Beteiligungsformblatt   
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I. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um 
Stellungnahme gebeten: 

 

Lfd. 
Nr.* 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

1 Zweckverband Landeswasserversorgung 21.08.2020   

2 Deutsche Flugsicherung GmbH 24.08.2020   

3 Gemeindeverwaltung Frickenhausen 24.08.2020   

4 terranets bw GmbH 24.08.2020   

5 
BIL- Zweckverband  
Bodensee-Wasserversorgung 

25.08.2020   

6 Gemeindeverwaltung Großbettlingen 27.08.2020   

7 
Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 – Raum-
ordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

28.08.2020   

8 Unitymedia GmbH 03.09.2020   

9 Verband Region Stuttgart 11.09.2020   

10 
Zweckverband Öffentlicher Personennahver-
kehr im Mittelbereich Nürtingen „Fahr Mit“ 

16.09.2020   

11 

LRA Esslingen 
I.     Amt für Wasserwirtschaft  

 und Bodenschutz (WBA) 
II.    Naturschutz 
III.   Gewerbeaufsicht 
IV.   Landwirtschaftsamt 
V.    Gesundheitsamt 
VI.   Amt für Geoinformation und Vermessung 
VII.  Straßenbauamt 
VIII. Nahverkehr/ Infrastrukturplanung 
IX.   Katastrophenschutz/ Feuerlöschwesen 
X.    Abfallwirtschaftsbetrieb 
 

24.09.2020   

12 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Abt. 5 Umwelt 

29.09.2020       

13 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Abt. 4 Straßenwesen & Verkehr 

29.09.2020   

14 Gemeinde Wolfschlugen 30.09.2020   

15 Deutsche Telekom Technik GmbH    
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16 Gemeindeverwaltung Oberboihingen    

17 
BIL- Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH 
 

   

18 Polizeirevier Nürtingen    

19 
Untere Denkmalschutzbehörde,  
Stadt Nürtingen 

   

20 EnBW Energie Baden-Württemberg AG    

21 
Landesnaturschutzverband  
Baden-Württemberg 

   

22 BUND Ortsgruppe Nürtingen    

23 NABU Nürtingen und Umgebung    

24 Stadtwerke Nürtingen GmbH    

25 Freiwillige Feuerwehr Nürtingen    

26 Gemeindeverwaltung Unterensingen    

*die laufende Nummer entspricht dem Datum der Stellungnahme 

 
 
II. Seitens der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen abgegeben 
 

Lfd. 
Nr. 

Private / Bürger Schreiben vom: 
Anregungen / Hin-

weise 

ja nein 

1 Sammelvordruck (40 mal) 24.09.-28.09.2020 
 

 

2 Bürger 1 25.09.2020 
 

 

3 Bürger 2 28.09.2020   

4 Bürger 3 
28.09.2020 

+ 13.02.2020 
  

5 Bürger 4 29.09.2020   

*die laufende Nummer entspricht dem Datum der Stellungnahme 

 
Insgesamt sind im Rahmen der o.g. Beteiligungen von 14 Behörden uns sonstigen Träger öffentli-

cher Belange Stellungnahmen eingegangen. Von Privatpersonen sind ebenfalls Stellungnahmen 

eingegangen. Die Verwaltung hat die unterschiedlichen Belange gegeneinander und untereinander 

im Folgenden abgewogen. 
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III. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Beteiligung zur allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls (gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
Zeitraum mit Schreiben vom 23.06.2020 bis zum 17.07.2020 
  
 

Lfd. 
Nr. 

Private / Bürger Schreiben vom: 
Anregungen / Hin-

weise 

ja nein 

1 
Zweckverband Landeswasserversorgung 
Recht, Verwaltung, Liegenschaften 

23.06.2020   

2 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 29.06.2020   

3 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref. 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmal-
schutz 

01.07.2020   

4 Verband Region Stuttgart 13.07.2020   

5 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Straßenwesen und Verkehr 

14.07.2020   

6 
Landratsamt Esslingen – Amt für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz (WBA) 

15.07.2020   

7 Landratsamt Esslingen – Naturschutz 15.07.2020   

8 Landratsamt Esslingen - Gewerbeaufsicht 15.07.2020   

9 Landratsamt Esslingen - Landwirtschaftsamt 15.07.2020   

10 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Abt. 5 Umwelt 

17.07.2020   

11 
Landesnaturschutzverband  
Baden-Württemberg 

   

12 BUND Ortsgruppe Nürtingen    

13 NABU Nürtingen und Umgebung    

14 Stadtwerke Nürtingen GmbH    

*die laufende Nummer entspricht dem Datum der Stellungnahme 

 
 
Insgesamt sind im Rahmen der o.g. Beteiligungen von 10 Behörden uns sonstigen Träger öffentli-

cher Belange Stellungnahmen eingegangen. Die Verwaltung hat die unterschiedlichen Belange ge-

geneinander und untereinander im Folgenden abgewogen. 
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I. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

I.1 
Zweckverband 
Landeswasser-
versorgung 
 
Schreiben vom 
21.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage und teilen mit, dass die 
Belange der Landeswasserversorgung nicht betroffen sind. 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Martin Schöchlin 
Zweckverband Landeswasserversorgung 
Recht, Verwaltung, Liegenschaften 
stv. Abteilungsleiter 
 

 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.2 
Deutsche Flug-
sicherung 
GmbH  
 
Schreiben vom 
24.08.2020 

Sehr geehrte Frau Hans, 
 
zunächst guten Morgen – um dieser Mail eine etwas auflockernde 
Note zu verleihen, möchte ich mitteilen, dass der Link 
 
https://www.nuertingen.de/de/nuertingen-fuer-alle/rathaus-buer-
gerservice/staedtische-aemter-einrichtungen/stadtplanungs-und-um-
weltamt/aktuelle-beteiligungsverfahren/ 
 
zu dem im Anhang sichtbaren Hinweis führt. 
 
Da das Bebauungsplanverfahren "Sondergebiet Auf dem Säer 2. 
Änderung" (PB: 107.01) in Nürtingen in der Nähe des Helikopter-Kli-
nik-Landeplatzes Nürtingen (ED2126) liegt, benötigen wir den ge-
nauen Standort. 
 
Vielleicht können Sie mir einen zielführenden Link oder eine .pdf-
Zeichnungsdatei senden. 
 
Vielen Dank im Voraus ! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Markus Rummel  
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
TWR/BL  
Am DFS-Campus 10  
63225 Langen  
Email: Markus.Rummel@dfs.de 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 
D - 63225 Langen 

 

Hinweis: Die Daten wurden per E-Mail als 
pdf- Dateien noch einmal an die Dt. Flugsi-
cherung GmbH verschickt. 
Eine Stellungnahme erfolgte nicht. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme  
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I.3 
Gemeindever-
waltung  
Frickenhausen  
 
Schreiben vom 
24.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wie bereits im Zuge des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens mitge-
teilt, bedanken wir uns für die Beteiligung und begrüßen die Moder-
nisierung der Medius Kliniken. Wir haben im Zuge des erforderli-
chen Bauleitplanänderungsverfahrens keine Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen und wünschen Ihnen viel Erfolg! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Tanja Niedziolka 
_______________________________________ 
Gemeindeverwaltung Frickenhausen 
Ortsbauamt 
Mittlere Straße 18 * 72636 Frickenhausen 
Tel. 07022 94342-66 
Fax 07022 94342-4161 
tanja.niedziolka@frickenhausen.de 
www.frickenhausen.de 
 
 

 
 

 
 
 

Kenntnisnahme 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020 

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

klj  

2741_StE2_201008.docx Seite 9 / 57 

I.4 
terranets bw 
GmbH  
 
Schreiben vom 
24.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Benachrichtigung über das oben genannte 
Vorhaben. 
Im Anhang erhalten Sie den Bescheid. 
 
i. A. Thomas Burmeister 
Planung und Bau 
 
terranets bw GmbH 
Am Wallgraben 135 
70565 Stuttgart 
www.terranets-bw.de 
  

Anhang: 
 

 

 
 

Kenntnisnahme 
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I.5 
BIL-  
Zweckverband  
Bodensee-
Wasserversor-
gung  
 
Schreiben vom 
25.08.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erho-
ben. 
  
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Günter Mößner 
  
Planung, Bau, Dokumentation 
Zentrale Netzinformation 
  
Zweckverband 
BODENSEE-WASSERVERSORGUNG 
Hauptstraße 163 
70563 Stuttgart 
http://www.bodensee-wasserversorgung.de 
  
E-Mail: Planauskunft@bodensee-wasserversorgung.de  

 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.6 
Gemeindever-
waltung Groß-
bettlingen  
 
Schreiben vom 
27.08.2020 

Sehr geehrte Frau Hans, 
wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren. 
Von Seiten der Gemeinde Großbettlingen werden keine Bedenken 
oder Anregungen vorgebracht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Edmund Zanger 
 
Bürgermeisteramt Großbettlingen 
Schweizerhof 2 
72663 Großbettlingen 
Tel. (07022)  94345-17 
Fax (07022)  94345-40 
e.zanger@grossbettlingen.de 
www.grossbettlingen.de 

 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.7 
Regierungspräsi-
dium Stuttgart 
Referat 21 – 
Raumordnung, 
Baurecht, Denk-
malschutz  
 
Schreiben vom 
28.08.2020 

Sehr geehrter Herr Spörl, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden 
ins Intranet eingestellt bzw. durch Referat 21 ausgelegt und damit den 
Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen ent-
wickelten Bebauungsplan.  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten Sie 
keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils 
direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 
1 Abs. 3 bis Abs. 5 BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. 
Diesen Regelungen sind in der Begründung angemessen Rechnung zu 
tragen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch in digitalisierter 
Form - zugehen zu lassen. 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums 
sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  

Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr  

Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14224 
Karsten.Grothe@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 

Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 

 
 

Kenntnisnahme 
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Abt. 8 Denkmalpflege 

Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas Bilitsch@rps.bwl.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Teresa López Mellado 
 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 21 - Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz  
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart  
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I.8 
Unitymedia 
GmbH  
 
Schreiben vom 
03.09.2020 

Sehr geehrte Frau Hans, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Beigefügt erhalten Sie unsere Stel-
lungnahme. 
 
Herzliche Grüße 
 

 

Zentrale Planung 
Deployment 
Technology 

ZentralePlanungND@Unitymedia.de 

 

Vodafone NRW GmbH    

Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

 

vodafone.de 

 

The future is exciting. 

Ready? 

 
Anhang: 
 

 

Auf die Abwägung vom 11.12.2019 wird 
verwiesen.  
 

Kenntnisnahme 
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I.9 
Verband  
Region Stutt-
gart  
 
Schreiben vom 
11.09.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten 
Bebauungsplanverfahren. 
  
Zur vorliegenden Planung gilt weiterhin die Stellungnahme des 
Verband Region Stuttgart vom 25. Oktober 2019. 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 
  
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein 
Exemplar der Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: 
planung@region-stuttgart.org), zu überlassen.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Corinna Schmidt 
 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
  
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-948 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: schmidtc@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 

 

 
Auf die Abwägung vom 11.12.2019 wird 
verwiesen. 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.10 
Zweckverband 
Öffentlicher 
Personennah-
verkehr im Mit-
telbereich Nürt-
ingen „Fahr 
Mit“ 
 
Schreiben vom 
16.09.2020 

Sehr geehrte Frau Hans, 
  
unser Belang ist die Erschließung mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. 
  
Diese ist an der Bushaltestelle Medius Klinik (auf dem Gelände vor-
handen) gegeben. 
  
Eine Verdichtung der Klinikbebauung mit weiteren Baukörpern än-
dert an der Erschließung nichts. Insoweit können Sie auf die weitere 
Beteiligung unserer Stelle gerne verzichten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Andreas Teufel 
  
Geschäftsführer 
  
Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr im Mittelbereich Nürtingen "Fahr 
Mit" 
über Stadt Nürtingen 
Marktstraße 7 
72622 Nürtingen 
Tel. 07022/75-253 
Fax. 07022/75-584 
Anruf-Sammel-Taxi AST: Anmeldetelefon für alle Richtungen außer Oberboihingen, 
Unterensingen 0711/39638166.  
Anruf-Sammel-Taxi Oberboihingen und Unterensingen: Anmeldetelefon 
07024/501501.  
E-Mail-Adresse: fahrmit@nuertingen.de 
Geschäftsführer Andreas Teufel 
Verbandsvorsitzender Oberbürgermeister Dr. Fridrich, Nürtingen 
 

 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
angefügt die Stellungnahme des Landratsamtes in der o.a. Bebauungs-
plansache zu Ihrer Information.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Heike Balz 
Landratsamt Esslingen 
SG 411 - Baurecht 
Pulverwiesen 11, 
73726 Esslingen a.N. 
Tel:  0711 3902- 42461 
Fax: 0711 3902- 52461 
balz.heike@lra-es.de 
www.landkreis-esslingen.de  

 
Anhang: 

 

 

 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Grenzen des Wasserschutzgebietes 
„Oberer Wasen“ werden redaktionell als 
Hinweis im Bebauungsplan ergänzt. Ein 
Hinweis auf die Regelungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung wird noch in der 
Begründung und im Textteil ergänzt. 
 
 
 

Redaktionelle Ergän-
zung 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020 

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

klj  

2741_StE2_201008.docx Seite 20 / 57 

I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020  

 

 

 

 

 

 
Zu 1. Artenschutz: 
Die Maßnahmen zum Artenschutz sind wie 
bereits im Bebauungsplan festgesetzt unter 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde umzusetzen. Dabei sind artenspezifi-
sche Handlungszeiträume zu berücksichti-
gen. Die Hinweise aus dem zweiten Absatz 
der Stellungnahme werden redaktionell in 
den Textteil übernommen. Der korrekte Ro-
dungszeitraum aus dem 3. Absatz sowie 
der Hinweis des 4. Absatzes werden in die 
Hinweise in Teil IV des Textteiles redaktio-
nell übernommen. Der amtlich kartierte Bio-
top Nr. 1732211161941 ist gemäß B.2.1 
als zu erhalten festgesetzt; Artenschutz- o-
der andere Maßnahmen sind darin nicht 
vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionelle Ergän-
zung 
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Zu 4. Grünordnungsplan 
Die Darstellung wird redaktionell ange-
passt. 
 
Zu 5. Eingrünung 
II.6.1 und II.6.2 werden um genannte Bei-
spiele redaktionell ergänzt  
 

Redaktionelle Ergän-
zung 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020  

 
 
 
 

 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

 

 

 

 

Die Effizienz der organisatorischen Maß-
nahmen soll nach deren Durchführung im 
Sinne eines Monitorings gemäß § 4c Satz 2 
BauGB messtechnisch geprüft werden. Er-
forderlichenfalls sind passive Schallschutz-
maßnahmen zu erwägen. Die Begründung 
Kap. VIII.1.1 wird entsprechend ergänzt.  
 
 

Kenntnisnahme 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020 

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

klj  

2741_StE2_201008.docx Seite 25 / 57 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

 
 

Der Bebauungsplanentwurf (Planzeich-
nung) wird wie folgt redaktionell ergänzt um 
den Copyrightbestimmungen zu entspre-
chen:  
 

 
 
 

Redaktionelle Ergän-
zung 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 

 
 
 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Beden-
ken. Das Referat 42 des Regierungspräsi-
diums war an der Auslegung beteiligt. 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zu 1. Löschwasserversorgung 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. Flächen für die Feuerwehr 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Prüfung erfolgt im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens.  
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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I.11 
LRA Esslingen  
 
Schreiben vom 
24.09.2020 
 

 

 

 
 

  
Die Prüfung erfolgt im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens. 

Kenntnisnahme 
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I.12 
Regierungsprä-
sidium Stuttgart 
Abt. 4, Straßen-
wesen und Ver-
kehr  
 
Schreiben vom 
28.09.2020 
 
 

Az. 42-2511-2-ES/zu 407 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anlage wird Ihnen die Stellungnahme der Abteilung 4 des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart zu dem oben genannten Verfahren übersandt. 

Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail melden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karsten Grothe 

 

Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 42 - Steuerung und Baufinanzen,  
Vertrags- und Verdingungswesen  
Industriestraße 5  
70565 Stuttgart  

 Zu luftrechtliche Auflagen: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu straßenrechtliche Anlagen: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Kenntnisnahme 
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Anhang: 
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I.13 
Regierungsprä-
sidium Stuttgart 
Abt. 5 Umwelt  
 
Schreiben vom 
29.09.2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem im Betreff genannten Bauleitplanverfahren verweist die Ab-
teilung 5 – Umwelt des Regierungspräsidiums Stuttgart auf die be-
reits abgegebene Stellungnahme vom 17.07.2020. Diese füge ich in 
der Anlage nochmals bei. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Birgit Müller 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 51 – Recht und Verwaltung 
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 
 
Telefon: +49 711 904-15117 
Telefax:  +49 711 904-15090 
E-Mail: birgit.mueller@rps.bwl.de  
Internet: www.rp-stuttgart.de  

 
Anhang: 
(siehe Stellungnahme Entwurf) 

  Kenntnisnahme 
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I.14 
Gemeinde 
Wolfschlungen 
 
Schreiben vom 
30.09.2020 
 
 

Sehr geehrter Herr Spörl, 
  
wir danken für die Beteiligung.  
Die Gemeinde Wolfschlugen ist von der Planung nicht betroffen, 
deshalb machen wir keine Anregungen und Bedenken geltend. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
  
M. Göppinger 
 

 
 
 

Kenntnisnahme 
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II. Private 

Nr. Privat Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

II.1 
Sammelvordruck 
(40-mal) 
 
Schreiben vom 
24.09.2020 
25.09.2020 
28.09.2020 
 
 

 

 

 

Nach Aussage des mit der Vorhabenpla-
nung befassten Bodengutachters ist der 
anstehende Boden im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans nicht 
ausreichend versickerungsfähig. Er schrieb 
am 22.06.2020:  
  

      
 
Eine Entwässerungsplanung in Form eines 
Entwässerungsplans wird im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens erstellt. Gemäß 
den Aussagen des Landratsamtes und des 
Bodengutachters kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht von einer Versickerungsfähig-
keit des Bodens ausgegangen werden. Um 

Kenntnisnahme 
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so viel anfallendes Regenwasser wie mög-
lich zurückhalten zu können oder zur Ver-
dunstung zu bringen, wurden im Rahmen 
des Bebauungsplanes bereits folgende 
Maßnahmen festgesetzt: 
- Die Versiegelung des Sondergebietes 
wird beschränkt durch die festgesetzte 
Baugrenze sowie die verhältnismäßig ge-
ringe Grundflächenzahl von 0,5 (keine Än-
derung zum rechtskräftigen Bebauungsplan 
- Zudem wurde festgesetzt, dass Stell-
plätze versickerungsfähig zu gestalten sind. 
- Die Flachdächer des Klinikums sind zu 
begrünen. Dies dient dem Rückhalt von an-
fallendem Niederschlagswasser, ein Teil 
des Wassers evaporiert und muss nicht ab-
geführt werden. 
- Der Bebauungsplan sieht das Anlegen 
von Pflanzflächen und Artenschutzmaß-
nahmen vor, welche ebenfalls dem Rück-
halt (sofern aufgrund der Bodenverhält-
nisse möglich) dienen. 
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II.2 
Bürger 1  
 
Schreiben vom 
25.09.2020 
 

 

Siehe Abwägungstext II.1 
 
 
 

 

Kenntnisnahme 
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II.3 
Bürger 2  
 
Schreiben vom 
28.09.2020 
 
 

 

Siehe Abwägungstext II.1 
 

Kenntnisnahme 
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II.4 
Bürger 3 
 
Schreiben 
vom 
28.09.2020 
+ 13.02.2020 
 
 

Schreiben 13.02.2020 
 

 
 
 
 

Siehe Abwägungstext II.1. 
 
 

Kenntnisnahme 
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Schreiben 28.09.2020 
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II.5 
Bürger 4 
 
Schreiben 
vom 
29.09.2020 
 
 

 

Zu 1.: siehe Abwägungstext II.1 
 
Zu 2.: Die abwassertechnische Erschlie-
ßung innerhalb des Plangebietes erfolgt im 
Trennsystem. Zur Entsorgung des 
Schmutzwassers wird nach derzeitiger Er-
kenntnis an den bestehenden Mischwas-
serkanal im Süden des Plangebietes ange-
schlossen (siehe Bebauungsplan). Dieser 
ist für die Ableitung des Schmutzwassers 
ist für das Plangebiet aktuell noch ausrei-
chend. Für zukünftige Entwicklungen ist sie 
jedoch im Zuge der vorhabenbegleitenden 
Entwässerungsplanung noch auf die Leis-
tungsfähigkeit zu prüfen und weiter zu ent-
wickeln. Allerdings werden durch die vorlie-
gende Planung nicht wesentlich mehr ab-
wasserrelevante Baumöglichkeiten ge-
schaffen als nach rechtskräftigem Bebau-
ungsplan möglich, da sich weder die Bau-
gebietsgröße noch die festgesetzte Grund-
flächenzahl ändern.  
 
Zu 3.: 
Der Bebauungsplan lässt den Bau von 
Parkhäusern zu. Parkhäuser sind mit bis 
zu 11,5 Metern Wandhöhe (z.B. 3 über-
dachte Parkgeschosse + 1 nicht überdach-
tes) und dabei auch Stellplätzen auf der 
obersten Ebene und einer dafür erforderli-
chen Brüstungshöhe als zulässig festge-
setzt; ein eventuelles Dach wäre (soweit 
nicht als offenes Parkgeschoss ausgebil-
det) zu begrünen. Damit kann einerseits 
eine höhenmäßige Staffelung der Gebäude 
hin zu den Außenrändern, andererseits 

Kenntnisnahme 
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eine möglichst umweltschonende Unter-
bringung des ruhenden Verkehrs gewähr-
leistet werden. 
Bestehende Stellplätze genießen Be-
standsschutz. 
Stellplätze außerhalb von Gebäuden sind 
wasserdurchlässig zu gestalten. 
Eine Flächenversiegelung durch Kfz-Stell-
plätze kann somit möglichst weitgehend 
vermieden werden.  
 
Zu 4.: 
Die Möglichkeit zur Anbringung von Photo-
voltaikanlagen auf Dachflächen besteht 
und wird durch den Bebauungsplan somit 
nicht verhindert.  
 
Zu 5.: 
Die verkehrsrechtliche Regelung des Par-
kierungsverkehrs ist nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Zu 6.: 
Als dem Klinikbetrieb zugeordnete Einrich-
tung ist eine  Kindertagesstätte gemäß den 
Festsetzungen bauplanungsrechtlich zuläs-
sig und wird somit durch den Bebauungs-
plan nicht verhindert. 
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III. Stellungnahmen zur Allgemeinen Vorprüfung 
III.1 

Zweckver-
band Lan-
deswasser-
versorgung 
Recht, Ver-
waltung, Lie-
genschaften 
 
Schreiben 
vom 
23.06.2020  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bestätigen den Eingang der Unterlagen und bedanken uns für die 
Beteiligung am Planverfahren. Nach Durchsicht der Unterlagen teilen 
wir mit, 
dass die Belange des Zweckverbandes Landeswasserversorgung 
nicht betroffen sind. 
 
 

 Kenntnisnahme 
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III.2  
Zweckverband 
Bodensee-
Wasserversor-
gung   
 
vom 
29.06.2020 

  Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erho-
ben. 
  
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i.A.Stefan Eisenhardt 
Planung, Bau, Dokumentation 
Zentrale Netzinformation 
  
Zweckverband 
BODENSEE-WASSERVERSORGUNG 
Hauptstraße 163 
70563 Stuttgart 
http://www.bodensee-wasserversorgung.de 

 Kenntnisnahme 
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III.3  
Regierungs-
präsidium 
Stuttgart Ref. 
21-  Raumord-
nung, Bau-
recht, Denk-
malschutz  
 
vom 
01.07.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wur-
den ins Intranet eingestellt bzw. durch Referat 21 ausgelegt und damit 
den Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen 
entwickelten Bebauungsplan.  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten 
Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - je-
weils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbeson-
dere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beach-
ten sind. Diesen Regelungen sind in der Begründung angemessen 
Rechnung zu tragen.  
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 
LplG gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Pla-
nes eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch in di-
gitalisierter Form - zugehen zu lassen. 
 

 Kenntnisnahme 
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III.4  
Verband Re-
gion Stuttgart 
 
vom 
13.07.2020 

Stellungnahme des Verbands Region Stuttgart zum Bebauungsplan-
verfahren „Auf dem Säer“ 2. Änderung in Nürtingen, gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB 
Ihre Mail vom 23. Juni 2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Mattheus, 
 
 
vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplan-
verfahren. 
 
Zur vorliegenden Planung gilt weiterhin die Stellungnahme des Ver-
band Region Stuttgart vom 25. Oktober 2019. 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein 
Exemplar der Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: pla-
nung@region-stuttgart.org), zu überlassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Corinna Schmidt 
 
 
Corinna Schmidt 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
 
Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-948 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: schmidtc@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 
 

 Kenntnisnahme 
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III.5 
Regierungs-
präsidium 
Stuttgart 
Straßenwe-
sen und Ver-
kehr 
 
Schreiben 
vom 
14.07.2020 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men – die Prüfung erfolgt im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
 

Kenntnisnahme 
 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020        

Nr. Private Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

klj  

2741_StE2_201008.docx Seite 50 / 57 

 



Bebauungsplan „Sondergebiet auf dem Säer 2. Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 01.10.2020        

Nr. Private Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

klj  

2741_StE2_201008.docx Seite 51 / 57 

III.6 
Landratsamt 
Esslingen – 
Amt für Was-
serwirtschaft 
und Boden-
schutz (WBA) 
 
Schreiben 
vom 
15.07.2020 

 

 
 

Die Begründung wird entsprechend der 
Vorschläge klarstellend ergänzt bzw. re-
daktionell überarbeitet. 
 
 

Redaktionelle Ergän-
zung 
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III.7 
Landratsamt 
Esslingen – 
Naturschutz 
 
Schreiben 
vom 
15.07.2020 

 

 

 

Die Aussagen zur Allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls werden zur Kenntnis ge-
nommen. Der Bebauungsplanentwurf vom 
11.12.2019 war nicht Teil der Auslegung 
der Allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls. Die Anregungen wurden jedoch, so-
fern noch nicht im Bebauungsplan enthal-
ten, in den Auslegungsunterlagen der Be-
teiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB berücksichtigt. 
 

Kenntnisnahme 
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III.8 
Landratsamt 
Esslingen – 
Gewerbeauf-
sicht 
 
Schreiben 
vom 
15.07.2020 

 

 
 

Kenntnisnahme 
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III.9 
Landratsamt 
Esslingen – 
Landwirt-
schaftsamt 
 
Schreiben 
vom 
15.07.2020 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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III.10 

Regierungs-
präsidium 
Stuttgart – 
Abt. 5 Um-
welt 
 
Schreiben 
vom 
17.07.2020  
 

 

 

 

Auf den Beschluss vom 11.12.2019 wird 
verwiesen.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.  
- Um Vogelschlag vorzubeugen sind un-

ter IV.9.2 Maßnahmen zur Vermeidung 
festgesetzt. 

- Unter IV.9.1 ist eine insektenscho-
nende Beleuchtung festgesetzt. 

- Die Verwendung von engstrebigen Gul-
lydeckeln wird im Rahmen des weiteren 
Bauvorhabens in der Planung berück-
sichtigt. 

- Nisthilfen oder Quartiere als Ausgleich 
für die entfallenden Quartiere sind in 
der Planung vorgesehen. 

- Der Bebauungsplan unterscheidet nicht 
zwischen öffentlichen und privaten 
Grünflächen. Die Festsetzungen gelten 
für alle Pflanzmaßnahmen. 

- Eine extensive Begrünung der Flachdä-
cher ist festgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Wird im Rahmen der Genehmigungspla-
nung berücksichtigt.  

Kenntnisnahme 


